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ALZHEIMERVEREINIGUNG

In gesunden Tagen
vorbeugen, hilft allen
Demenzbetroffene und ihre Angehörigen sind regelmässig mit rechtlichen

Fragen konfrontiert. Was ist zu welchem Zeitpunkt zu tun? Was ist möglich, auf

welche Unterstützung können Betroffene zählen? Ein guter Weg ist, in gesunden

Tagen vorzusorgen und seinen Willen festzuhalten. Patientenverfügungen und

Testamente eignen sich dafür.

VON SANDRA BAUMELER

Der Saal war gut gefüllt, als der Jurist und Professor

Hardy Landolt nach der Generalversammlung der

Schweizerischen Alzheimervereinigung Luzern über
rechtliche Fragen im Zusammenhang mit
Demenzbetroffenen sprach. Als er dem Publikum die Frage

stellte, wer eine Patientenverfügung habe, hoben wenige
die Hand. Offensichtlich mag sich nur eine Minderheit
in gesunden Tagen damit auseinandersetzen, was einmal
sein soll, wenn er oder sie zum Beispiel nicht mehr

urteilsfähig ist.

Aber genau das empfiehlt der Fachmann: In guten

Tagen vorzusorgen und sich zu überlegen, was mit einem

geschehen soll, wäre man wegen einer demenziellen

Erkrankung nicht mehr in
der Lage, seinem Willen
Ausdruck zu verleihen.

Möglichkeiten der

Selbstbestimmung gibt es genügend,

beispielsweise

Patientenverfügungen,

Testamente sowie Ehe- und

Erbverträge. Persönliche, medizinische und finanzielle

Belange können geregelt werden, ebenso Vollmachterteilungen.

Das ist nicht nur zum eigenen Vorteil, sondern

entlastet pflegende Angehörige bei den unzähligen
schwierigen Entscheiden, die sie im Verlaufe der Krankheit

zu fällen haben.

Hardy Landolt beleuchtete in seinem Referat die

verschiedenen neuen gesetzlichen Grundlagen, etwa das

Erwachsenenschutzrecht, das 2013 in Kraft tritt. Die

Paragrafen sind zahlreich, und der Laie dürfte wenig
Chancen haben, sich im Gesetzesdschungel ohne
professionelle Hilfe zurechtzufinden. Von vornherein zu

resignieren, wäre indessen der falsche Weg. Denn nur
schon zu wissen, auf welche (finanziellen) Leistungen

W Möglichkeiten der Selbst¬

bestimmung - wie
Patientenverfügungen oder Erbverträge

- gibt es genügend."

Demenzbetroffene und ihre Angehörigen Anspruch
haben, kann unter Umständen bedeutende Erleichterungen

mit sich bringen. Beratungsstellen wie die

Alzheimervereinigung und Pro Senectute können darüber
Auskunft geben und helfen.

Ein Beispiel von finanzieller Unterstützung sei hier

speziell erwähnt: Pflegt ein Ehemann seine an Demenz

erkrankte Gattin, so kann er sich für die Grundpflegeleistungen

von der Spitex anstellen lassen. Mit anderen

Worten: Der pflegende Ehemann wird für seine Leistungen

bezahlt; die Spitex kann das über die Krankenkasse

abrechnen. Infrage kommen, je nach Fall, monetäre
Zuschüsse in Form von Ergänzungsleistungen, Pflege¬

entschädigungen, Hilflo-
senentschädigungen und

Betreuungsgutschriften.
Letztere werden dem

AHV-Konto von pflegenden

Angehörigen
gutgeschrieben.

Wer sich unter anderem

mit dem Thema «neues Erwachsenenschutzrecht»

beschäftigen möchte, findet unter www.alz.ch/lu und unter

www.hardy-landolt.ch mehr Informationen samt Auszügen

aus dem Zivilgesetzbuch.

Hilfe iri Ihrer Nähe
Beratungen bei der Infostelle Demenz,
einer Dienstleistung der Alzheimervereinigung Luzern und

von Pro Senectute Kanton Luzern, Tel. 041 210 82 82.

Schweizerische Alzheimervereinigung, Sektion Luzern,
Büttenenhalde 32, 6006 Luzern, Tel. 041 372 12 14,

www.alz.ch/lu, info@alz-luzern.ch
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